
  

Hühnermist und Anbauflächen

Zeitschrift befasst sich kritisch mit dem “Biomärchen”

Eine Zeitschrift befasst sich unter der Überschrift “Das Biomärchen” kritisch mit
biologischen Lebensmitteln und deren Produktion. Zwei Passagen aus dem Artikel:
“Anders als Rinderkot taugt Hühnermist nicht als Dung” und “Bei einem
Totalwechsel auf Öko bräuchte die deutsche Landwirtschaft ein Drittel mehr Fläche,
also müssen Wälder abgeholzt und Naturschutzgebiete aufgelöst werden”. Eine
Leserin sieht darin eine einseitige Darstellung zu Ungunsten von Bioprodukten und
kritisiert falsche Aussagen. So sei es laut EU-Ökoverordnung falsch, dass
Hühnermist nicht als Dung tauge. Die Aussage zu der Abholzung von Wäldern und
der Auflösung von Naturschutzgebieten sei reine Spekulation und werde nicht mit
Fakten belegt. Die Tatsache, dass auf der Welt insgesamt so viele Lebensmittel
produziert werden, dass man damit 12 Milliarden Menschen ernähren könnte, werde
nicht erwähnt. Darüber hinaus kritisiert die Beschwerdeführerin weitere unkorrekte
Darstellungen sowie eine insgesamt unausgeglichene Berichterstattung. Sie wendet
sich an den Deutschen Presserat. Die Rechtsabteilung der Zeitschrift spricht von
einer Meinungsäußerung des Autors. Die Meinungsäußerungsfreiheit sei als
Bestandteil der grundgesetzlich geschützten Pressefreiheit auch im Pressekodex
verankert. In der Sache wird mitgeteilt, dass die Einschätzungen in dem Beitrag aus
Gesprächen stammten, die der Autor mit mehreren Ernährungswissenschaftlern
geführt habe. (2006)

Die Zeitschrift hat mit dem Beitrag nicht gegen die in Ziffer 2 des Pressekodex
definierte journalistische Sorgfaltspflicht verstoßen. Die Beschwerde wird daher für
unbegründet erklärt. Der Presserat beurteilt die beiden Behauptungen zum
Hühnermist und zum Flächenbedarf für ökologischen Anbau als zulässige
Meinungsäußerung des Autors. Die von der Rechtsvertretung des Blattes genannten
Quellen werden zwar nicht explizit genannt, wenn der Autor aufgrund dieser
Aussagen von Fachleuten jedoch zu den dargelegten Ansichten gelangt, so ist dies
im Rahmen des vorliegenden Meinungsbeitrages tolerierbar und unter
presseethischen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden. (BK1-212/06)
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